
 

 

 

 

 

 

HSH Nordbank AG stellt Jahresabschluss 2015 fest - 
Kuponzahlungen auf stille Einlagen und Genussrechtskapital erfolgen 
voraussichtlich erst wieder für 2019 
 
HAMBURG/KIEL Der Aufsichtsrat der HSH Nordbank AG hat auf seiner heutigen Sitzung den 
Jahresabschluss 2015 nach HGB und IFRS festgestellt und die vom Vorstand beschlossene 
Mittelfristplanung zur Kenntnis genommen.  
 
Unter Zugrundelegung der Entscheidung der EU-Kommission vom 2. Mai 2016 und der damit 
verbundenen Einmalzahlung von EUR 260 Mio. an die zu gründende Holdinggesellschaft, sieht die 
Mittelfristplanung der Bank vor, die Kapitalausstattung der Bank durch Dotierung des 
Sonderpostens für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB zu stärken. Vor diesem Hintergrund 
rechnet die Bank nun damit, dass Kuponzahlungen auf stille Einlagen und Genussrechtskapital 
voraussichtlich erst wieder zum Kupontermin im Jahr 2020 für das Geschäftsjahr 2019 erfolgen. 
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Neben den privat platzierten stillen Einlagen der HSH Nordbank AG betrifft diese Mitteilung die 

folgenden Wertpapiere, die auf stillen Einlagen der HSH Nordbank AG basieren und am 

Kapitalmarkt platziert wurden: 

 

HSH Nordbank Sparc Securities   EUR 500 Mio. 

(ISIN XS0142391894) 

RESPARCS Funding II Limited Partnership Securities  EUR 500 Mio. 

(ISIN DE0009842542) 

RESPARCS Funding Limited Partnership I Securities  USD 300 Mio. 

(ISIN XS0159207850) 

HSH Nordbank Sphere Securities    USD 500 Mio. 

(ISIN XS0221141400) 
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